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1 Anlass 

Das Grundstück mit der Flurstücks-Nr. 4590/1 in Metzingen (innerorts) soll bebaut 

werden. Die Planung umfasst außerdem einen Teil des Flurstücks 4586. Das Grund-

stück liegt an der Nürtinger Straße, Ecke Bettlinger Weg. 

Das Verfahren erfolgt nach § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung. 

Es handelt sich um eine Änderung jeweils eines Teilbereichs des Bebauungsplans „Im 

Reisach“ (rechtskräftig seit dem 14.03.1972) und des Bebauungsplans „Im Reisach, 

Änderung und Erweiterung“ (rechtskräftig seit dem 14.12.1982). 

Eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung mit Habitatpotenzialanalyse gem. § 44 

BNatSchG wird für die Planung erforderlich. 

 

2 Rechtliche Grundlagen 

Für Planungen und Vorhaben sind die Vorschriften für besonders und streng ge-

schützte Tier- und Pflanzenarten gemäß § 44 BNatSchG zu beachten und zu prüfen. 

Die Aufgabe besteht laut dem Gesetz darin, für das geplante Bauvorhaben zu prüfen, 

ob lokale Populationen streng geschützter Arten des Anhang IV der FFH-RL, europäi-

scher Vogelarten und Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 aufge-

führt sind (streng geschützte Arten gem. BArtSchV), erheblich gestört werden. Eine 

erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der 

lokalen Population einer Art verschlechtert. Zudem ist das Tötungsverbot bei der Pla-

nung zu beachten (hier gilt Individuenbezug): es ist zu prüfen, ob sich das Tötungs- 

oder Verletzungsrisiko „signifikant“ erhöht (MLR 2009). Alle geeigneten Vermeidungs- 

und Minderungsmaßnahmen sind bei Bedarf grundsätzlich zu ergreifen. Fortpflan-

zungs- oder Ruhestätten dürfen nur entfernt werden, wenn deren ökologische Funkti-

on im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Dazu sind vorgezogene Maß-

nahmen zulässig. 

Die anderen unter den weniger strengen Schutzstatus fallenden „besonders geschütz-

ten Arten“ sind gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG in der Eingriffsregelung zu behandeln, 

die jedoch im Verfahren nach § 13a BauGB entfallen kann. Die Umweltbelange sind 

hier in der Abwägung zu berücksichtigen. Da es sich beim vorliegenden B-Plan im 

Verfahren nach § 13a BauGB um ein „Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 

[BNatSchG]“ (s. § 44 (5) BNatSchG) handelt, gilt Satz 5 entsprechend: „Sind andere 

besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines 

Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungs-

verbote vor“. Diese Arten sind in der Planung z. B. durch Vermeidungs-, Minderungs- 

und (artenschutzrechtliche) Ausgleichsmaßnahmen zu berücksichtigen. 
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3 Methodik 

1. Schritt 

Bei der Durchführung der artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung werden für das 

Plangebiet Hinweise auf das Vorkommen von streng geschützten Tier- und Pflanzen-

arten und europäischen Vogelarten im Planungsgebiet und der vorhandenen Biotop-

strukturen abgeprüft (Abschichtung).  

2. Schritt (bei Bedarf) 

Ergibt die artenschutzrechtliche Relevanzprüfung Hinweise auf mögliche erhebliche 

Beeinträchtigungen des Erhaltungszustandes von streng geschützten Populationen 

oder/und europäischer Vogelarten, sind diese Artengruppen oder Arten in einer soge-

nannten speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung vertieft zu untersuchen.    

Bei häufigen Vogelarten (z. B. Kohlmeise, Hausrotschwanz, Kleiber und andere Arten 

der Kulturlandschaft und Siedlungsrandbereiche) liegt im Regelfall keine erhebliche 

Störung/Beeinträchtigung der lokalen Population vor. Generell sind Nahrungs- und 

Jagdbereiche nur zu betrachten, wenn durch die Beseitigung dieses Lebensraumes 

die Population wesentlich beeinträchtigt wird. 

Ergebnis:  

Eine artenschutzrechtliche Prüfung wird bei Berücksichtigung der Planungsempfeh-

lungen aufgrund der Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung mit Ha-

bitatpotenzialanalyse nicht erforderlich (vgl. Kap. 6 f.). 
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4 Plangebiet und örtliche Situation 

Das Grundstück liegt in Metzingen an der Nürtinger Straße, Ecke Bettlinger Weg. Die 

alte Bebauung existiert nicht mehr. Aktuell sind im Plangebiet Asphaltflächen, Schot-

terflächen und nicht genutzte Ruderalflächen vorhanden. An der Nürtinger Straße sind 

kleine Grünflächen mit Straßenbäumen vorhanden, davor stehen Glascontainer. 

Entlang der Nürtinger Straße ist relativ dichte und mehrstöckige Bebauung vorhan-

den. Im Süden/Südwesten liegen wenige Grundstücke mit Wohnbebauung, bevor 

dann die Bahnlinie durch Metzingen verläuft. Im Norden verläuft der Bettlinger Weg, 

im Nordwesten befindet sich die Friedenskirche.  

Schutzgebiete und geschützte Landschaftsbestandteile sind im Plangebiet nicht ge-

geben (LUBW 2017). Das Plangebiet bzw. die Stadt Metzingen liegt innerhalb des Bi-

osphärengebiets Schwäbische Alb innerhalb der Entwicklungszone. 

Abbildung 4.1: Plangebiet (rot umrandet) 

 
 

Quelle: LUBW (2019), unmaßstäbliche Darstellung  



Stadt Metzingen, Bebauungsplan „Im Reisach, 1. Änderung“ – Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung  
mit Habitatpotenzialanalyse  S. 6 

Datum: 20.07.2017 / 31.10.2019  Pustal Landschaftsökologie und Planung 

Abbildung 4.2: Fotos des Plangebiets (05.05.2017) 

  

Blick von der Nürtinger Straße auf das Plangebiet Blick Richtung Süden (Nürtinger Straße) 

 
 

 

Plangebiet im südlichen Bereich, Blick Richtung 

Südwest 

Plangebiet im südlichen Bereich, Blick Richtung 

Nürtinger Straße 

  

Kleine Grünfläche an der Nürtinger Straße mit Stra-

ßenbäumen 

Kleine Grünfläche an der Nürtinger Straße, Asphalt-

fläche im nördlichen Bereich 
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5 Konfliktanalyse 

5.1 Kurzbeschreibung der Planung 

Das geplante Bauvorhaben umfasst das Grundstück 4590/1 in Metzingen. Die Pla-

nung umfasst außerdem einen Teil des Flurstücks 4586, hier befinden sich aktuell ei-

ne Asphaltfläche und Glascontainer. Geplant ist ein Wohngebäude mit anteiliger ge-

werblicher Nutzung: ein mehrstöckiges Gebäude mit Dachgeschoss sowie einer Tief-

garage.  

Abbildung 5.1: Lageplan-Entwurf und Schnittansicht 

 

 

Kartengrundlage: ARCHITEKTENWERKGRUPPE (2019), unmaßstäblich 

N
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Der Bebauungsplan sichert die Grünfläche an der Nürtinger Straße und die bestehen-

den 3 Bäume.  

Die zweite Grünfläche, die an das künftige Baugrundstück angrenzt, wird geringfügig 

geändert: Der nördliche Bereich mit 2 nicht mehr vitalen Bäumen entfällt, nach Süden 

hin wird sie vergrößert. Außerdem sind darin zwei Bäume als Pflanzgebot vorgese-

hen.  

Eine weitere kleine Grünfläche am Bettlinger Weg mit Straßenbaum bleibt bestehen. 

Insgesamt sind 3 Pflanzgebote geplant. 

Abbildung 5.2: Bebauungsplan-Entwurf  

 

Kartengrundlage: METZINGEN (2019) 

5.2 Planungsbedingte Wirkfaktoren 

Zu betrachten sind baubedingte, anlagebedingte und betriebsbedingte Wirkfaktoren. 

Es wird der Ist-Zustand der Fläche betrachtet. Darauf wird bei Bedarf in Tabelle 6.1 

eingegangen.  

Folgende baubedingte Wirkfaktoren sind durch die Planung möglich: 

 Rodung zweier Straßenbäume und von Hecken in geringfügigem Umfang 

 Lärmimmissionen und optische Störungen durch Baustellenbetrieb und -verkehr 

 Flächeninanspruchnahme/-versiegelung durch Baustelleneinrichtung  

Folgende anlagebedingte Wirkfaktoren sind durch die Planung möglich: 

 Permanente Flächeninanspruchnahme und -versiegelung von derzeit aufgelasse-

nen Flächen (Ruderalvegetation im südlichen Bereich)  

N
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Folgende betriebsbedingte Wirkfaktoren sind durch die Planung möglich: 

 Derzeit keine relevante Zunahme von weiteren akustischen oder optischen Stö-

rungen absehbar, da das Plangebiet bereits von Straßen und Wohnbebauung um-

geben ist und eine entsprechende Vorbelastung besteht. 
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6 Durchführung der artenschutzrechtlichen Relevanzprü-
fung mit Habitatpotenzialanalyse 

6.1 Habitatanalyse  

Das Plangebiet wurde am 05.05.2017 zwischen 9:45 und 10:30 Uhr durch das Büro 

Pustal begangen (Wetter: bedeckt 100 %, z. T. Nieselregen). Das Ergebnis wird im 

Folgenden wiedergegeben. 

Habitatanalyse: 

Der nördliche Bereich umfasst Asphaltflächen mit Glascontainer und einer Grünfläche 

mit Straßenbäumen an der Nürtinger Straße. Dabei handelt es sich direkt an der Nürt-

inger Straße um ein Rasenbeet mit drei jungen bis mittelalten Baumhasel-Bäumen. 

Das zweite Beet ist mit Ziersträuchern und Eiben bepflanzt. Die Sträucher sind ge-

schnitten. Darin stehen zwei mittelalte Feld-Ahorne, die nicht mehr vollständig vital 

sind. Totholz ist nicht vorhanden. Höhlen sind nicht vorhanden. Die Beete sind durch 

die Planung teilweise berührt, zwei Feld-Ahorne müssen entfallen. Das kleine Beet mit 

einem Straßenbaum am Bettlinger Weg ist mit Rasen und einer mittelalten, vitalen 

Baumhasel bestanden, dieses bleibt erhalten.  

Im mittleren Bereich befinden sich Schotterflächen. 

Im südlichen Bereich sind ungenutzte Flächen mit Ruderalvegetation. Teilweise sind 

einzelne Zierpflanzen darin enthalten. In der Mitte sind ein kleiner Holunder und Flie-

der gewachsen, daneben liegt ein mit v. a. Brennnesseln überwachsener Haufen. Die 

Vegetation ist weitgehend nitrophytisch (u. a. Brennnesseln, Giersch). Randlich ist sie 

auch wiesenähnlich.  

Die angrenzenden Gärten sind als Rasenflächen angelegt. 

Habitateignung: 

Die Beete mit den Straßenbäumen bleiben im Prinzip erhalten, die nicht mehr voll-

ständig vitalen Feld-Ahorne müssen entfallen. Hier sind nur häufige Vogelarten der 

Siedlungen zu erwarten. Daneben ist die Ruderalfläche als Lebensraum für streng 

geschützte Arten zu betrachten. Für Brutvögel hat diese Fläche keine Bedeutung, le-

diglich als Teil-Nahrungsraum.  

Die Fläche ist dicht bewachsen und hat als Lebensraum aufgrund der innerörtlichen 

Lage eine sehr geringe Bedeutung. Die isolierte Lage entsteht durch die Begrenzung 

im Norden und Osten durch die stark befahrene Nürtinger Straße und den Bettlinger 

Weg. Die wenigen Gärten mit versiegelten Flächen, Hausgärten und Rasen im Sü-

den/Südwesten sowie der Bereich um die Friedenskirche sind intensiv genutzt (Ra-

sen). Hinter der Wohnbebauung im Südwesten verläuft die Bahnlinie durch Metzin-

gen. Eine Habitateignung für Eidechsen ist daher ausgeschlossen. 
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6.2 Betroffenheit der Artengruppen 

Tabelle 6.1: Betroffenheit der Artengruppen 

Streng geschützte Arten des Anhangs IV der FFH-RL, europäische Vogelarten und Arten, die in einer 

Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 aufgeführt sind (streng geschützte Arten gem. BArtSchV) 

Artengruppe Ergebnis der Habitatanalyse und Betroffenheit Artenschutzrechtliche 
Einschätzung 

Farn- und Blüten-

pflanzen 

Keine Hinweise. „nicht erheblich“  

„erheblich“  

Flechten: Echte Lun-

genflechte 

Keine. „nicht erheblich“  

„erheblich“  

Krebse, Weichtiere 

(Muscheln, Schnecken) 

und sonstige niedere 

Tiere (Sonnenstern) 

Keine Lebensräume gegeben. „nicht erheblich“  

„erheblich“  

Spinnentiere Die streng geschützten Arten sind auf spezielle Lebensräume 

angewiesen, die im Plangebiet nicht gegeben sind. 

„nicht erheblich“  

„erheblich“  

Heuschrecken und 

Netzflügler 

Keine Lebensraumeignung. „nicht erheblich“  

„erheblich“  

Libellen Keine Lebensräume gegeben. „nicht erheblich“  

„erheblich“  

Käfer 3 Straßenbäume bleiben erhalten, diese haben kein Totholz 

oder Baumhöhlen mit Mulm. 

Keine Lebensraumeigung. 

„nicht erheblich“  

„erheblich“  

Schmetterlinge Keine Lebensraumeignung, isolierte Lage. „nicht erheblich“  

„erheblich“  

Fische  Keine Lebensräume gegeben. „nicht erheblich“  

„erheblich“  

Amphibien und  

Reptilien 

Amphibien:  

Keine Lebensraumeignung, isolierte Lage. 

Reptilien:  

Es handelt sich um eine innerörtliche Lage, die stark isoliert 

ist und keine Verbindung zur freien Landschaft hat. Innerorts 

besteht durch Hauskatzen generell ein hohes Prädations-

risiko.  

Es handelt sich um ein kleines Gebiet, die relativ dichte Ru-

deralvegetation umfasst ca. 400 m². Die Lebensraumeignung 

im Plangebiet ist nur sehr gering und unvollständig. In der 

Umgebung (angrenzende Flächen: Versiegelungen, Kirche 

mit Rasen und Bäumen, Garten mit Rasen) besteht keine 

Lebensraumeignung. Keine Lebensraumeignung aufgrund 

der Flächengröße, der innerörtlichen Lage mit umgebender 

Wohnbebauung und der stark isolierten Lage. Aus diesen 

Gründen ist nicht mit Eidechsen zu rechnen. 

„nicht erheblich“  

„erheblich“  
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Artengruppe Ergebnis der Habitatanalyse und Betroffenheit Artenschutzrechtliche 
Einschätzung 

Avifauna Aufgrund der starken Lärmbelastung sind hier nur häufige 

Arten der Siedlungen zu erwarten.  Zwei mittelalte, nicht mehr 

vollständig vitale Feld-Ahorne müssen entfallen. Keine Höh-

len. Die restlichen vorhandenen Bäume bleiben erhalten. Drei 

Pflanzgebote für Bäume sind geplant.  

Die ökologische Funktion des Lebensraums bleibt im räumli-

chen Zusammenhang erhalten. Eine erhebliche Störung loka-

ler Populationen häufiger Arten der Siedlungen durch die 

Planung ist nicht absehbar. 

Vermeidungsmaßnahme erforderlich: Rodung außerhalb des 

Brutzeitraums. 

„nicht erheblich“  

„erheblich“  

Säugetiere: Fleder-

mäuse 

Keine Quartiere. Plangebiet als potenzielles Nahrungsgebiet 

mit untergeordneter Bedeutung (kleine Fläche, isolierte Lage, 

keine weiteren Gehölze). 

„nicht erheblich“  

„erheblich“  

Sonstige Säuger: Keine geeigneten Lebensräume gegeben. „nicht erheblich“  

„erheblich“  
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7 Zusammenfassung – Artenschutzrechtliche Maßnahmen 

Das Grundstück mit der Flurstücks-Nr. 4590/1 in Metzingen (innerorts) soll bebaut 

werden. Das Grundstück liegt an der Nürtinger Straße, Ecke Bettlinger Weg.  

Ergebnis:  

Es handelt sich insbesondere um asphaltierte Flächen sowie Schotterflächen ohne 

Lebensraumeignung für Vogelarten und streng geschützte Arten. Die Straßenbäume 

an der Nürtinger Straße bleiben, mit Ausnahme von zwei mittelalten, nicht mehr voll-

ständig vitalen Feld-Ahornen, erhalten. 

Im südlichen Bereich befindet sich eine ungenutzte Fläche. Eine Lebensraumeignung 

für streng geschützte Arten kann hier grundsätzlich ausgeschlossen werden. Auch für 

Eidechsen ist keine Lebensraumeignung aufgrund der Flächengröße, der innerörtli-

chen Lage mit umgebender Wohnbebauung und der stark isolierten Lage gegeben. 

Folgende Vermeidungsmaßnahme ist erforderlich: Rodung außerhalb der Brut-

zeiten: Rodung von Gehölzen lediglich im Zeitraum zwischen 1. Oktober – 28./29. 

Februar außerhalb der Brutzeiten. Bei Einbezug eines Biologen und nach dessen 

Kontrolle ist die Rodung auch im Zeitraum März bis September möglich, sofern keine 

Brutvögel betroffen sind. 

 

Datum: 20.07.2017 / 31.10.2019 
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